
 www.BePeFo.de - Information 

Arbeitsrecht 
(Nr. 104/2004) 

 
EuGH: Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen  
hier betreffend: Jahresurlaub 

 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied: 
 
1.  
Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. 
November 1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestal-
tung, Artikel 11 Nummer 2 Buchstabe a der Richtlinie 
92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durch-
führung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerin-
nen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Ar-
beitsplatz (Zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Ab-
satz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) und Artikel 5 Absatz 1 der 
Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäfti-
gung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in 
Bezug auf die Arbeitsbedingungen sind dahin auszulegen, dass 
eine Arbeitnehmerin ihren Jahresurlaub auch dann zu einer an-
deren Zeit als der ihres Mutterschaftsurlaubs nehmen können 
muss, wenn der Mutterschaftsurlaub zeitlich mit dem durch eine 
betriebliche Kollektivvereinbarung allgemein festgelegten Jah-
resurlaub für die gesamte Belegschaft zusammenfällt.  
 
2.  
Artikel 11 Nummer 2 Buchstabe a der Richtlinie 92/85 ist dahin 
auszulegen, dass er unter Umständen wie denen des Aus-
gangsverfahrens auch den Anspruch einer Arbeitnehmerin auf 
einen im nationalen Recht vorgesehenen Jahresurlaub erfasst, 
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der länger ist als der in der Richtlinie 93/104 vorgesehene Min-
desturlaub. 
 
Urteil des EuGH vom 18.03.2004 
Aktenzeichen : C –342/01 (Volltext) 
 
Veröffentlicht: Pressestelle EuGH vom 18. März 2004 
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